
Gesellschaftsvertrag der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH

geltende Fassung

§1
Rechtsform, Firma
(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.

(2) Die Gesellschaft führt die Firma GTC Gründer- und
TechnologieCentrum Gummersbach GmbH.

§ 2
Sitz der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gummersbach.

§ 3
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von
Innovationen und Existenzgründungen sowie des Technologie-
transfers zwischen Wissenschaft und Unternehmen
insbesondere in den Bereichen Elektro-, Kunststoff- und
Umwelttechnik sowie Metall- und Informationsbearbeitung in
der Region Oberberg.

Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft ein Gründer- und
Technologiezentrum und bietet Beratungs- und
Dienstleistungen an.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt,die mit dem genannten Gesellschaftszweck
notwendig zusammenhängen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben andere-r Unternehmen bedienen.
Die Gesellschaft wird nach wirtsch-aftlichen Grundsätzen

geführt.

§ 4

neue Fassung

§1
Rechtsform, Firma
(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.

(2) Die Gesellschaft führt die Firma GTC Gründer- und
TechnologieCentrum Gummersbach GmbH.

§ 2
Sitz der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gummersbach.

§ 3
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von
Innovationen und Existenzgründungen sowie des Technologie-
und Wissenstransfers zwischen Wissenschaft, Unternehmen,
Institutionen und der öffentlichen Hand, insbesondere in den
Bereichen Elektro-, Kunststoff- und Umwelttechnik, Metall-
bearbeitung sowie IT und Digitalisierung in der Region
Oberberg (öffentlicher Zweck).
Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft ein Gründer- und
Technologiezentrum und bietet neben der Vermietung
Beratungs- und Dienstleistungen an.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt,die mit dem genannten Gesellschaftszweck
notwendig zusammenhängen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.
Die Gesellschaft wird nach den Wirtschaftsgrundsätzen des §
109 GO NRW geführt.

§

Anmerkungen

Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 GO NRW
darf sich eine Gemeinde an Unter-
nehmen und Einrichtungen in einer
Rechtsform des privaten Rechts nur
beteiligen, wenn das Unternehmen
oder die Einrichtung durch Gesell-
schaftsvertrag, Satzung oder sonstiges
Organisationsstatut auf den öffent-
lichen Zweck ausgerichtet wird.

Der OBK empfiehlt daher dies
ausdrücklich aufzugreifen.

Die BezReg weist darauf hin, dass auf
die gemeindewirtschaftlichen
Grundsätze der Wirtschaftsführung
unter eindeutiger Bezugnahme auf
§ 109 GO NRW abzustellen ist.
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Dauer der Gesellschaft, Geschäftsiahr

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste
Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, beginnend mit der
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endend
mitzlem auf die Eintragung in das Handelsregister folgenden
31. Dezember.

§ 5
Stammkapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 730.150,00
(i. W.: Euro siebenhundertdreißigtausendeinhundertfünfzig).

(2) Die Stadt Gummersbach leistet ihre Stammeinlage in Höhe
von 815.000, _______DM, indem sie den in Cler Anlage näher

bezeichneten Grundbesitz zu den dort niedergelegten
Bedingungen in die Gesellschaft einbringt.
lm Übrigen sind die Stammeinlagen in voller Höhe in Geld vor
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister zu
entrichten.

(3) Über Beitrittsgesuche weiterer Gesellschafter entscheidet
die Gesellschafterversammlung.

§ 6
Verfügung über Geschäftsanteile

Die Übertragung oder Verpfändung der Geschäftsanteile oder

von Teilen von solchen ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
Gesellschaft zulässig. Die Zustimmung kann nur nach vor-
heriger Einwilligung der Gesellschafterversammlung erteilt
werden.

neue Fassung

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsiahr
(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste
Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, beginnend mit der
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endend
mit dem auf die Eintragung in das Handelsregister folgenden
31. Dezember.

§ 5
StaMmkapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 730.150,00
(i. W.: Euro siebenhundertdreißigtausendeinhundertfünfzig).

2) Die Stadt Gummersbach leistet ihre Stammeinlage in Höhe
von EUR 432.150,00, indem sie den in der Anlage näher

bezeichneten Grundbesitz zu den dort niedergelegten
Bedingungen in die Gesellschaft einbringt.
lm Übrigen sind die Stammeinlagen in voller Höhe in Geld vor
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister zu
entrichten.

(3) Über Beitrittsgesuche weiterer Gesellschafter entscheidet
die Gesellschafterversammlung.

§ 6
Verfügung über Geschäftsanteile

Die Übertragung oder Verpfändung der Geschäftsanteile oder
von Teilen von solchen ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
Gesellschaft zulässig. Die Zustimmung kann nur nach vor-
heriger Einwilligung der Gesellschafterversammlung erteilt
werden.

Anmerkungen
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§ 7
Kündieune, Einziehune von Geschäftsanteilen
(1) Die Beteiligung an der Gesellschaft ist bis zum 31. Dezember
2005 unkündbar.
Nach diesem Zeitpunkt kann jeder Gesellschafter seine
Beteiligung mit einer Frist von einem halben Jahr auf den
Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.
Die Kündigung ist der Gesellschaft durch eingeschriebenen
Brief mitzuteilen.
Mit Zustimmung der Gesellschafter kann die Kündigung bis
zum Zeitpunkt des Vollzugs zurückgenommen werden.
Bei mehreren Gesellschaftern hat die Kündigung eines
Gesellschafters nur sein Ausscheiden zur Folge.
Die übrigen Gesellschafter führen die Gesellschaft fort.
Der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wird
von der Gesellschaft eingezogen.

(2) Darüber hinaus ist die Einziehung von Geschäftsanteilen mit
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.
Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters bedarf es
nicht, wenn

1. über sein Vermögen das Konkurs- oder gerichtliche
bzw. außergerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

2. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in seinen
Geschäftsanteil vorgenommen werden und diese
Maßnahmen nicht innerhalb von zwei Monaten
beseitigt sind;

3. der Gesellschafter einen wichtigen Grund setzt, der
sein Verbleiben in der Gesellschaft für die Gesellschaft
und/oder die übrigen Gesellschafter unzumutbar
macht.

neue Fassung

§ 7
Kündigune, Einziehune von Geschäftsanteilen
1) Die Beteiligung an der Gesellschaft ist bis zum 31. Dezember
2005 unkündbar.
Nach diesem Zeitpunkt kann jeder Gesellschafter seine
Beteiligung mit einer Frist von einem halben Jahr auf den
Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.
Die Kündigung ist der Gesellschaft durch eingeschriebenen
Brief mitzuteilen.
Mit Zustimmung der Geselischafter kann die Kündigung bis
zum Zeitpunkt des Vollzugs zurückgenommen werden.
Bei mehreren Gesellschaftern hat die Kündigung eines
Gesellschafters nur sein Ausscheiden zur Folge.
Die übrigen Gesellschafter führen die Gesellschaft fort.
Der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wird
von der Gesellschaft eingezogen.

(2) Darüber hinaus ist die Einziehung von Geschäftsanteilen mit
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.
Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters bedarf es
nicht, wenn

4. über sein Vermögen das Konkurs- oder gerichtliche
bzw. außergerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

5. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in seinen
Geschäftsanteil vorgenommen werden und diese
Maßnahmen nicht innerhalb von zwei Monaten
beseitigt sind;

6. der Gesellschafter einen wichtigen Grund setzt, der
sein Verbleiben in der Gesellschaft für die Gesellschaft
und/oder die übrigen Gesellschafter unzumutbar
macht.

Anmerkungen
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Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
- Verfügung entgegen § 6;
- Erhebung der Aufhebungsklage.

(3) Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach
entsprechender Beschlussfassung durch die Gesellschafter-
versammlung verlangen, dass der ausscheidende Gesell-
schafter seinen Geschäftsanteil an einen von der Gesell-
schafterversammlung zu bestimmenden Dritten abtritt
(Ausschluss).

(4) Über Maßnahmen nach Abs. (2) und (3) beschließt die
Gesellschafterversammlung mit 3/4-Mehrheit.
Der/die Betroffene(n) hat/haben bei dieser Abstimmung kein
Stimmrecht.

(5) Der ausscheidende Gesellschafter erhält im Falle der
Einziehung oder der Abtretung seines Geschäftsanteils als
Vergütung den Nennwert, jedoch höchstens das anteilige, dem
Geschäftsanteil entsprechende bilanzielle Eigenkapital im Sinne
von § 266 HGB, soweit dem nicht § 30 GmbH-Gesetz
entgegensteht.
Die industrie- und Handelskammer zu Köln erhält unter diesen
Voraussetzungen auf jeden Fall den Nennwert ihres
Geschäftsanteils.
Darüber hinaus erhalten die Stadt Gummersbach und der
Oberbergische Kreis im Falle ihres Ausscheidens das das
Stammkapital abzüglich ihrer Geschäftsanteile übersteigende
Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe der von ihnen einge-
zahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Über die Zahlungsmodalitäten wird zwischen der Gesellschaft
und den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und/oder

neue Fassung

Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
— Verfügung entgegen § 6;
— Erhebung der Aufhebungsklage.

(3) Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach
entsprechender Beschlussfassung durch die Gesellschafter-
versammlung verlangen, dass der ausscheidende Gesell-
schafter seinen Geschäftsanteil an einen von der Gesell-
schafterversammlung zu bestimmenden Dritten abtritt
(Ausschluss).

(4) Über Maßnahmen nach Abs. (2) und (3) beschließt die
Gesellschafterversammlung mit 3/4-Mehrheit.
Der/die Betroffene(n) hat/haben bei dieser Abstimmung kein
Stimmrecht.

(5) Der ausscheidende Gesellschafter erhält im Falle der
Einziehung oder der Abtretung seines Geschäftsanteils als
Vergütung den Nennwert, jedoch höchstens das anteilige, dem
Geschäftsanteil entsprechende bilanzielle Eigenkapital im Sinne
von § 266 HGB, soweit dem nicht § 30 GmbH-Gesetz
entgegensteht.
Die lndustrie- und Handelskammer zu Köln erhält unter diesen
Voraussetzungen auf jeden Fall den Nennwert ihres
Geschäftsanteils.
Darüber hinaus erhalten die Stadt Gummersbach und der
Oberbergische Kreis im Falle ihres Ausscheidens das das
Stammkapital abzüglich ihrer Geschäftsanteile übersteigende
Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe der von ihnen einge-
zahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Über die Zahlungsmodalitäten wird zwischen der Gesellschaft
und den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und/oder

Anmerkungen

Abfindungsklauseln müssen zwar den
Gleichbehandlungsgrundsatz im
Verhältnis der Gesellschafter unter-
einander herücksichtigen. Dies-schließt
sachlich begrünclete Differenzierungen,
clenen die nachteilig betroffenen
Gesellschafter zustirnmen, jecloch nicht
aus, vgl. auch Ausführungen zu § 22
des Geselischaftsvertrages.
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Oberbergischer Kreis gegebenenfalls eine die lnteressen der
Gesellschaft berücksichtigende Regelung getroffen werden.

§ 8
Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind:
1. die Geschäftsführung,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Gesellschafterversammlung.

§ 9
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Über die Bestellung und Abberufung owic dic Anst-cllungs
bcdingungcn beschließt dcr ________________Aufsichtsrat.

Dieser schließt die Geschäftsführeranstellungsverträge ab und
ist auch zuständig für eine Änderung, Aufhebung oder
Kündigung dieser Verträge.

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-
schaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
lst nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesell-
schaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so kann einem oder
mehreren von ihnen durch Beschluss des Aufsichtsrates die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets alleinhandelnd
zu vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates können Geschäftsführer
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

neue Fassung

Oberbergischer Kreis gegebenenfalls eine die interessen der
Gesellschaft berücksichtigende Regelung getroffen werden.

§ 8
Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind:
4. die Geschäftsführung,
5. der Aufsichtsrat,
6. die Gesellschafterversammlung.

§ 9
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Über die Bestellung und Abberufung beschließt die
Gesellschafterversammlung.
Über die Anstellungsbedingungen beschließt der Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat schließt insbesondere die Geschäftsführer-

anstellungsverträge ab und ist auch zuständig für eine
Änderung, Aufhebung oder Kündigung dieser Verträge.

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-
schaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
lst nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesell-
schaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so kann einem oder
mehreren von ihnen durch Beschluss des Aufsichtsrates die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets alleinhandelnd
zu vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates können Geschäftsführer
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

Anmerkungen

Die bislang geltende Regelung wider-
spricht der gesetzlichen Regelung in
§ 108 Abs. 5 Nr. 1 d)'GO NRW, wonach
die Gesellschafterversammlung über
die Bestellung und Abberufung der
Gesellschafterversammlung beschließt.
(Hinweis der BezReg)
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(3) Der Aufsichtsrat gibt der Geschäftsführung eine (3) Der Aufsichtsrat gibt der Geschäftsführung eine
Geschäftsordnung. Geschäftsordnung.

§ 10
Tätigkeit der Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung wird im Rahmen dcs _________________vom Aufsichtsrat

fcstgcstclItcn Wirtschaftsplanes (§ 18) und der vom
Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung tätig.

§ 10
Tätigkeit der Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung wird im Rahmen des von der Gesell-
schafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplanes (§ 18)

und der vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung
tätig.

(2) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichts- (2) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichts-
rates zu allen Rechtsgeschäften, die über die gewöhnliche rates zu allen Rechtsgeschäften, die über die gewöhnliche
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hinausgehen. Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hinausgehen.

Die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung aus § 108
Abs. 5 Nr. 1 a) und b) GO NRW bleiben hiervon unberührt.

§ 11
Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.
Davon entsenden

- die Stadt Gummersbach 3 Mitglieder
- der Oberbergische Kreis 1 Mitglied
- die übrigen Gesellschafter 3 Mitgliedern.

Für jedes Mitglied kann ein Vcrtretcr bestellt werden, dcr ______irn

Vcrhindcrungsfalt des Mitgliedes dessen Rechte und Pflichten

2.‘7949fnimmt7wefift-€45--ver-htiffete-Fte-Miteed-fhlef.te-
schriftlich crmächtigt hat.

Die Vcrtrctcr der 3 Mitglieder der übrigen Gesellschafter sind
berechtigt, auch neben den 3 von den übrigen Gesellschafter
entsandten ordentlichen Mitgliedern an den Sitzungen des

§ 11
Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.
Davon entsenden

- die Stadt Gummersbach 3 Mitglieder
- der Oberbergische Kreis 1 Mitglied
- die übrigen Gesellschafter 3 Mitgliedern.

Fürjedes Mitglied kann ein Ersatzmitglied bestellt werden, das
bei endgültigem Ausscheiden des Mitgliedes dessen Rechte
und Pflichten übernimmt.

Die Ersatzmitglieder der 3 Mitglieder der übrigen Gesell-
schafter sind berechtigt, auch neben den 3 von den übrigen
Gesellschafter entsandten ordentlichen Mitgliedern an den

Anmerkungen

Nach Auskunft von Frau Roll (GTC) hat
der Aufsichtsrat bereits eine Geschäfts-
ordnung für die GeschäftsFührung
beschlossen.

Die bislang geltende Regelung wider-
spricht der gesetzlichen Regelung in
§ 108 Abs. 5 Nr. 1 c) GO NRW, wonach
die Gesellschafterversammlung den
Wirtschaftsplan beschließt.
(Hinweis der BezReg)

Die Regelung dient der Klarstellung,
dass die sich aus der gesetzlichen
Regelung in § 108 Abs. 5 Nr. 1 a) und b)
GO NRW ergebenden Kompetenzen
der Gesellschafterversammlung
hiervon unberührt bleiben.

Nach § 52 Abs.1 GmbHG i.V.m. § 111
Abs. 6 AktG können Aufsichtsrats-
mitglieder ihre Aufgaben nicht durch
andere wahrnehmen lassen, es gibt
also keine Verhinderungsvertreter,
vielmehr besteht lediglich die
Möglichkeit, dass bei endgültigem
Ausscheiden ein Ersatzmitglied
nachrückt.
(Hinweis der BezReg und des OBK)
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Aufsichtsrates teilzunehmen.
ln diesem Fall haben sie Beratungs- und Rederecht, sind jedoch
vom Stimmrecht ausgeschlossen.
Von den von der Stadt Gumrnersbach zu stellenden Mitgliedern
ist wcnigstcns cin vom Stadtdircktor zu bencnncnder
Wahlb amtcr gcborcncs Mitglicd.
Die übrigen von der Stadt Gummersbach zu entsendenden
Aufsichtsratsmitglieder werden vom Rat der Stadt
Gummersbach entsandt.

(2) Aufsichtsratsmitglieder können Gesellschafter oder Dritte
sein. Sie müssen über die Sachkenntnis und wirtschaftliche
Erfahrung verfügen, die dem Umfang und der Bedeutung ihres
Amtes entsprechen.
Dem Aufsichtsrat dürfen nicht angehören: Geschäftsführer der
GmbH, Personen, die bei der GmbH angestellt sind, und
Abschlussprüfer der Gesellschaft.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Ersatzmitglieder
werden bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung

neue Fassung

Sitzungen des Aufsichtsrates teilzunehmen.
ln diesem Fall haben sie Beratungs- und Rederecht, sind jedoch
vom Stimmrecht ausgeschlossen.
Zu den von der Stadt Gummersbach zu stellenden Mitgliedern
zählt der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener

Bediensteter.

Die übrigen von der Stadt Gummersbach zu entsendenden

Aufsichtsratsmitglieder werden vom Rat der Stadt
Gummersbach entsandt.

Der jeweilige Rat der Städte und Gemeinden, die Mitglieder
in den Aufsichtsrat entsenden sowie der Kreistag des Ober-
bergischen Kreises kann den jeweils entsandten Mitgliedern
Weisungen erteilen.

(2) Aufsichtsratsmitglieder können Vertreter der Gesellschafter
oder Dritte sein. Sie müssen über die Sachkenntnis und
wirtschaftliche Erfahrung verfügen, die dem Umfang und der
Bedeutung ihres Amtes entsprechen.
Dem Aufsichtsrat dürfen nicht angehören: Geschäftsführer der
GmbH, Personen, die bei der GmbH angestellt sind, und
Abschlussprüfer der Gesellschaft.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Ersatzmitglieder
werden bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung

Anmerkungen

Nach § 113 Abs. 2 Satz 1 GO NRW
vertritt ein vom Rat bestellter Vertreter
die Gemeinde im Aufsichtsrat. Nach
§ 113 Abs. 2 Satz 2 GO NRW muss —
sofern weitere Vertreter zu benennen
sind — der Bürgermeister oder ein von
ihm vorgeschlagener Bediensteter der
Gemeinde dazu zählen. Diese Ent-
scheidungskompetenz wird in der
bislang geltenden Fassung des
Gesellschaftsvertrags durch die
„geborene" Mitgliedschaft eines vom
Bürgermeister zu benennenden
Wahlbeamten unterlaufen.
(Hinweis der BezReg)
Gemäß § 108 Abs. 5 Nr. 2 GO NRW ist
durch Ausgestaltung im Gesellschafts-
vertrag sicherzustellen, dass der
(jeweilige) Rat den von der Gemeinde
bestellten Mitgliedern des Aufsichts-
rates Weisungen erteilen kann.
(Hinweis der BezReg)

Klarstellung, dass Aufsichtsrats-
mitglieder nur natürliche Personen,
also die Vertreter der Gesellschafter
sein können.
(Hinweis des OBK)

Nach Auskunft von Frau Roll (GTC) hat
sich die Regelung zur Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder losgelöst von
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bestellt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerech net.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit von dem
Entsendungsberechtigten abberufen werden.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter
Einhaltung einer einmonatigen Frist durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Äufsichtsrates
niederlegen.
Die Gesellschaft kann im Einvernehmen mit dem
Ausscheidenden auf die Einhaltung der Frist verzichten.

(6) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so ist unverzüglich
cin ______________________________________________________________neues zu bestellen. Dic Amtszeit dcs ncubestellten

Aufsichtsratsmitgliedes ______________________________________________________dattert-bis zum Ende der Amtszeit dcr

übrigen Aufsichtsratsmitglieder.

(7) Die Bestimmungen des Aktienrechts über den Aufsichtsrat
finden keine Anwendung.

§ 12
Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
sowie einen Stellvertreter für die Dauer ihrer Amtszeit.
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während der
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen neuen
Vorsitzenden oder einen neuen Stellvertreter zu wählen.

(2)Der Vorsitzende, oder im Falle seiner Verhinderung der Stell-
vertreter beruft den Aufsichtsrat ein, so oft es das interesse der
Gesellschaft verlangt.

neue Fassung

bestellt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit von dem
Entsendungsberechtigten abberufen werden.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter
Einhaltung einer einmonatigen Frist durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates
niederlegen.
Die Gesellschaft kann im Einvernehmen mit dem
Ausscheidenden auf die Einhaltung der Frist verzichten.

(6) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so rückt ein Ersatz-
mitglied nach. Bis zum Ende der Amtszeit ist ein neues
Ersatzmitglied zu bestellen.

(7) Die Bestimmungen des Aktienrechts über den Aufsichtsrat
finden keine Anwendung.

§ 12
Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
sowie einen Stellvertreter für die Dauer ihrer Amtszeit.
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während der
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen neuen
Vorsitzenden oder einen neuen Stellvertreter zu wählen.

(2)Der Vorsitzende, oder im Falle seiner Verhinderung der Stell-
vertreter beruft den Aufsichtsrat ein, so oft es das interesse der
Gesellschaft verlangt.

Anmerkungen

der Dauer der Kornmunaiwahlperiode
bewährt und sollte daher beibehalten
werden.

vgl. Ausführungen zu § 11 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrages
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Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr,
er muss jedoch einmal im Kalenderhalbjahr einberufen
werden.
Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn zwei
Mitglieder oder die Geschäftsführung es schriftlich beantragen.

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tages-
ordnung mit einer Frist von mindestens cincr Wochc
einzuberufen.
ln dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung
und eine kürzere Frist gewählt werden.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat,
an der Beschlussfassung teilnimmt.

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit sich
nicht aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag etwas
anderes ergibt.
Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit,
zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

(6) ln eiligen Angelegenheiteri können nach dem Ermessen des
Vorsitzenden Beschlüsse auch schriftlich, tcicgrafisch,
fernmündlich oder per Telefax gefasst werden, wenn kein
Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung und dem
jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Beschlüsse außerhalb von Sitzungen sind vorn Vorsitzenden
schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen.

Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr,
er muss jedoch einmal im Kalenderhalbjahr einberufen
werden.
Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn zwei
Mitglieder oder die Geschäftsführung es schriftlich beantragen.

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der
Tagesordnung und Beifügung der Sitzungsunterlagen mit einer
Frist von mindestens zwei Wochen einzuberufen.
ln dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung
und eine kürzere Frist gewählt werden.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat,
an der Beschlussfassung teilnimmt.

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit sich
nicht aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag etwas
anderes ergibt.
Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit,
zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

(6) ln eiligen Angelegenheiten können nach dem Ermessen des
Vorsitzenden Beschlüsse auch schriftlich, fernmündlich, per
Telefax oder Email gefasst werden, wenn kein Mitglied des
Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung und dem
jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Beschlüsse außerhalb von Sitzungen sind vorn Vorsitzenden
schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen.

Anmerkungen



Gesellschaftsvertrag der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH

geltende Fassung

(8) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des
Aufsichtsrates teil, sofern dieser nichts anderes beschließt.

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäfts-
führung.

(2) Der Aufsichtsrat beschließt über alle wesentlichen im
Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Sach- und
Personalfragen und führt eine Abstimmung der interessen der
Gesellschafter herbei.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt insbesondere über
1. dic Fcsticgung des Wirt,chaft.)plancs und scincr

Nachträgc,

2. €14e-Pres-teneegTAFts-t-e-l-lents-hfe-dinguegen-bied-
Abbcrufung der Gcschäftsführcr,

3. die Führung eines Rechtsstreits von wesentlicher
Bedeutung,

4. den Erlass einer Geschäftsordnung für die
Geschäftsführung,

5. die Aufnahme von Darlehen, soweit der im
Wirtschaftsplan vorgesehene Gesamtbetrag
überschritten wird,

6. den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
soweit im Einzelfall eine vom Aufsichtsrat
festzulegende Grenze überschritten wird,

7. die Realisierung von Bauvorhaben, soweit diese

neue Fassung

(8) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des
Aufsichtsrates teil, sofern dieser nichts anderes beschließt.

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäfts-
führung.

2) Der Aufsichtsrat beschließt nach Maßgabe des Abs. 3 über

alle wesentlichen im Zusammenhang mit diesem Vertrag
entstehenden Sach- und Personalfragen und führt eine
Abstimmung der interessen der Gesellschafter herbei.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt insbesondere über

1. die Anstellungsbedingungen der Geschäftsführer,

2. die Führung eines Rechtsstreits von wesentlicher
Bedeutung,

3. den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führung,

4. die Aufnahme von Darlehen, soweit der im Wirt-
schaftsplan vorgesehene Gesamtbetrag überschritten
wird,

5. den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
soweit im Einzelfall eine vom Aufsichtsrat
festzulegende Grenze überschritten wird,

6. die Realisierung von Bauvorhaben, soweit diese

Anmerkungen

Die bislang geltende Regelung in Nr.1
widerspricht der gesetzlichen Regelung
in § 108 Abs. 5 Nr. 1 c) GO NRW,
wonach die Gesellschafter-
versammlung den Wirtschaftsplan
beschließt.
Die bislang geltende Regelung in Nr. 2
widerspricht der gesetzlichen Regelung
in § 108 Abs. 5 Nr. 1 d) GO NRW,
wonach die Gesellschaftsversammlung
über die Bestellung und Abberufung
der Geschäftsführung entscheidet.
(Hinweis der BezReg)
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objektiv und/-oder betragsmäßig nicht im
Wirtschaftsplan aufgeführt sind,

8. die Hingabe von Darlehen und die Übernahme von
Bürgschaften und bürgschaftsähnlichen
Verpflichtungen,

9. die Einstellung von Personal, soweit sie im Stellenplan
nicht vorgesehen ist,

10. alle sonstigen Rechtsgeschäfte, durch die die
Wirtschaftsplanansätze wesentlich überschritten
werden.

Der vorstehende Katalog kann durch Gesellschafterbeschluss
erweitert oder beschränkt werden.

§ 14

Einberufung, Vorsitz und Ort der Gesellschafterversammlung
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird vom Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates mindestens einmal jährlich, und
zwar spätestens acht Monate nach Abschluss des Geschäfts-
jahres, zur Verabschiedung des Jahresabschlusses einberufen.

(2) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich unter
Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens
drei Wochen einberufen.

neue Fassung

objektiv und/ oder betragsmäßig nicht im Wirtschafts-
plan aufgeführt sind,

7. die Hingabe von Darlehen und die Übernahme von
Bürgschaften und bürgschaftsähnlichen Ver-
pflichtungen,

8. die Einstellung von Personal, soweit sie im Stellenplan
nicht vorgesehen ist oder sich durch Förderung seitens
Dritter oder Fördermittel finanziert,

9. alle sonstigen Rechtsgeschäfte, durch die die
Wirtschaftsplanansätze wesentlich im Sinne der
Geschäftsordnung überschritten werden.

Der vorstehende Katalog kann durch Gesellschafterbeschluss
erweitert oder beschränkt werden, soweit dem gesetzliche
Bestimmungen nicht entgegenstehen.

§ 14
Einberufung, Vorsitz und Ort der Gesellschafterversammlung
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird vom Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates mindestens einmal jährlich — und
zwar.nach den gesetzlichen Fristen — insbesondere zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses einberufen.

(2) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich gegen
Empfangsbekenntnis unter Mitteilung der Tagesordnung und
Beifügung der Sitzungsunterlagen mit einer Frist von

Anmerkungen

Zur Definition der Wesentlichkeit kann
auf die Geschäftsordnung, die der
Aufsichtsrat der Geschäftsführung
gegeben hat, zurückgegriffen werden,
da dort entsprechende Werte definiert
werden.
(Hinweis des OBK)

ggf. könnten die Werte auch von
clort übernommen werden

Die bislang geltende Regelung bedarf
einer Einschränkung durch Bindung auf
die zu beachtenden Bestirnmungen des
Gemeindewirtschaftsrechts und des
Gesellschaftsrechts.
(Hinweis der BezReg)

Nach § 51 Abs. 1 Satz 1 GrnbHG erfolgt
die Einberufung der Gesellschafter-
versammlung durch Einladung der
Gesellschafter mittels eingeschriebener



Gesellschaftsvertrag der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH

geltende Fassung

Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag der Aufgabe be) der
Post.

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner
Verhinderung, sein Stellvertreter.

(4) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft statt.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15

neue Fassung

mindestens drei Wochen einberufen.
Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag der Aufgabe bei der
Post.

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner
Verhinderung, sein Stellvertreter.

(4) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft statt.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15

Anmerkungen

Briefe. ln der Satzung kann eine davon
abweichende Regelung getroffen
werden, die die Einberufung
erleichtert, eine Einladung durch
gewöhnlichen Brief genügt mangels
Nachweis der Zustellung jedoch nicht.
Dem Nachweis der Zustellung wird
vielmehr durch die — bislang auch so
gehandhabte — Übersendung gegen
Empfangsbekenntnis genüge getan.

Nach § 51 Abs. 2 GmbHG soll der
Zweck der Versammlung jederzeit bei
der Einberufung angekündigt werden.
lnhalt der Ankündigung sind die Gegen-
stände der Tagesordnung, wobei die
Gegenstände so genau bezeichnet
werden müssen, dass der Ernpfänger
der Tagesordnung sich ein hin-
reichendes Bild machen kann, worum
es geht. Dies soll vorliegend durch die
Beifügung der SitzungsUnterlagen
sichergestellt werden.
(Hinweis des OBK)
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Aufgaben der Gesellschafterversammlung
(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den nach dem
Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag ihr zugewiesenen Fällen.

(2) Sie beschließt insbesondere über

L die Feststellung des Jahresabschlusses,
2. die Verwendung des Bilanzgcwinncs ____________________und dcri Vortrag

oder ____________________________________dic Abdcckung dcs Vcrlustcs,

3. die Bestellung der Abschlussprüfer,
4. die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,

5. die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,
6, den Eintritt weiterer Gesellschafter,
7. die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
8. die Verfügung über Geschäftsanteile,
9. die Auflösung der Gesellschaft,
10. die Einziehung von Geschäftsanteilen und den

Ausschluss von Gesellschaftern,
11. die Wahl und die Abberufung der drei Aufsichtsrats-

mitglieder, die von den übrigen Gesellschaftern - mit
Ausnahme der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises - gemäß § 11 entsandt werden,

Aufgaben der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den nach dem
Gesetz, insbesondere dem Gemeindewirtschaftsrecht und

dem Gesellschaftsvertrag ihr zugewiesenen Fällen.

(2) Sie beschließt insbesondere über
1. den Wirtschaftsplan
2. die Feststellung des Jahresabschlusses,
3. die Verwendung des Ergebnisses,

4. die Bestellung der Abschlussprüfer,
5. die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,
6. die Bestellung und die Abberufung der

• Geschäftsführer,
7. die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,
8. den Eintritt weiterer Gesellschafter,
9. die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
10. die Verfügung über Geschäftsanteile,
11. die Auflösung der Gesellschaft,
12. die Einziehung von Geschäftsanteilen und den

Ausschluss von Gesellschaftern,
13. die Wahl und die Abberufung der drei Aufsichtsrats-

mitglieder, die von den übrigen Gesellschaftern - mit
Ausnahme der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises - gemäß § 11 entsandt werden,

Anmerkungen

Der Bezug auf das „Gesetz" in der
bislang geltenden Regelung erfasst
nach Ansicht der BezReg nur handels-
und gesellschaftsrechtliche
Regelungen, sodass ein ausdrücklicher
Bezug auf das Gemeindewirtschafts-
recht erforderlich ist.

Nach § 108 Abs. 5 Nr. 1 c) GO NRW
beschließt die Gesellschafter-
versammlung über den Wirtschafts-
plan, die Feststellung des Jahres-
abschlusses und die Verwendung des
Ergebnisses. Die bislang geltende
Regelung ist insoweit unvollständig und
daher an den Gesetzeswortlaut
anzupassen.
(Hinweis der BezReg und des OBK)

Nach § 108 Abs. 5 Nr. 1 d) GO NRW
beschlteßt die Gesellschafter-
versammlung über die Bestellung und
Abberufung der Geschäftsführer. Diese
Entscheidungskompetenz fehlt in der
bislang geltenden Regelung.
(Hinweis der BezReg)
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12. dic Übernahme von Betciligungen,

13. die Festsetzung einer evtl. Vergütung und einer evtl.
Auslagenersatzpauschale für die Aufsichtsrats-
mitglieder.

(2) Solange ein Aufsichtsrat nicht bestellt ist, werden seine
Aufgaben von der Gesellschafterversammlung wahr-
genommen.

§ 16
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig,
wenn mehr als 50 % der satzungsmäßigen Stimmen anwesend
oder vertreten sind.

(2) Jede EUR 50,00 (in Worten: Euro fünfzig) eines Geschäfts-
anteils gewähren eine Stimme.
U-nabhängig von dcr Zahl der insgesamt vorha-ndcncn Stimmen
rcpräsenticren ___________________________________________________________________dic Stadt Gummersbach und der Obcrbcrgischc

Krei-s-gernein-s-afft-s.tet-s-el-ie-ei-nfeehe-Sti-m-me-n-rn-e-h-Fheit-u-n-d-

bedürfen Bcschlüssc, dic rnit 2/3 odcr 3/4 Mehrhcit zu fasscn

sind, ___________________________________________________________________________stets dcr Zustimmung mindestens eines weiteren

Gesclischaftcrs.

neue Fassung

14. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen

und Beteiligungen,

15. den Abschluss und die Änderung von Unternehmens-
verträgen nach §§ 291, 292 Abs. 1 AktG,

16. die Festsetzung einer evtl. Vergütung und einer evtl.
Auslagenersatzpauschale für die Aufsichtsrats-
mitglieder.

(3) Solange ein Aufsichtsrat nicht bestellt ist, werden seine
Aufgaben von der Gesellschafterversammlung wahr-
genommen.

§ 16
•Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung
(1) Die Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig,
wenn mehr als 50 % der satzungsmäßigen Stimmen anwesend
oder vertreten sind.

(2) Jeder EUR 1,09 (in Worten: Euro eihs) eines Geschäfts-

anteils gewährt eine Stimme.

Anmerkungen

Nach § 108 Abs. 5 Nr. 1 b) GO NRW
beschließt die Gesellschafter-
versammlung über die Veräußerung
von Unternehmen und Beteiligungen.
Die bislang geltende Regelung ist
insoweit unvollständig und daher an
den Gesetzeswortlaut anzupassen.
(Hinweis der BezReg)
Nach 108 Abs. 5 Nr. 1 a) GO NRW
beschließt die Gesellschafter-
versammlung über den Abschluss und
die Änderung von Unternehmens-
verträgen nach §§ 291, 292 Abs. 1
AktG. Diese Entscheidungskompetenz
fehlt in der bislang geltenden Regelung.
(Hinweis der BezReg)

Die bislang geltende Regelung ist
obsolet, da die Stadt GM mit einem
Anteil von 59,19 % und der OBK mit
einem Anteil von 3,51 % bereits die
einfache Mehrheit halten und ohnehin
für 2/3- bzw. 3/4-Mehrheits-
entscheidungen der Zustimmung von
weiteren Gesellschaftern bedürfen.
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(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen,
soweit Gesetze oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes
bestimmen, der einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen
Stirnmen, in den Fällen des einer

Mehrheit von 3/4, in den Fällen des § 15 (2) Nrn. 1, 2, und G

einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.
Änderungen des § 18 können nur mit Zustimmung der
Gesellschafter Stadt Gummersbach und Oberbergischer Kreis
beschlossen werden.

(4) Bei Beschlüssen gemäß § 15 (2) Nr. 11 sind die Stadt

Gummersbach und der Oberbergische Kreis nicht
stimmberechtigt.

§ 17
Beirat
Dic Gcsclischaft kann cincn Bcirat haben.
Dic ________________________________________________________________________Mitglicdcr wercicn von dcr Gcsclischaftcrvcrsammlung

bcnannt.

Der ________________________________________________________________________________Bcirat stcht dcr Gcschäftsführung als ständigcs Grcmium

zur _________Scitc.

Bcschlüssc _______________________________________________________________dcs Bcirats crsctzen nicht Beschlüssc d c r  G c s c l l

Gchafte __________________________________________________rvc rsa mm lung odcr dcs Aufsichtsratcs.

ie Gcsclischaftcrvcrsammlung gibt dcm Bcirat cinc

Gcschäftsordnung.

Dic _______________________________________________________________________Bcstirnmungcn dcs Akticnrcchts übcr den Aufsichtsrat
finden auf elee Bcirat kcinc Anwcndung.

§ ___18

Wirtschaftsplan
(1) Die Gesellschafter sind im Interesse der Wirtschaftlichkeit

neue Fassung

(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen,
soweit Gesetze oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes
bestimmen, der einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen
Stimmen, in den Fällen des § 15 Abs. 2 Nr. 7, 8, 9, 11  und 12

einer Mehrheit von 3/4, in den Fällen des § 15 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3

und 10 einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.
Änderungen des § 18 können nur mit Zustimmung der
Gesellschafter Stadt Gummersbach und Oberbergischer Kreis
beschlossen werden.

(4) Bei Beschlüssen gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 13 sind die Stadt

Gummersbach und der Oberbergische Kreis nicht stimm-
berechtigt.

• § 17

Wirtschaftsplan
(1) Die Gesellschafter sind im Interesse der Wirtschaftlichkeit

Anmerkungen

(1-linweis der BezReg)

Anpassung der Nummerierung an den
neu gefassten Katalog der Ent-
scheidungskompetenzen in § 15 des
Gesellschaftsvertrags

Anpassung der Nummerierung an den
neu gefassten Katalog der Ent-
scheidungskompetenzen in § 15 des
Gesellschaftsvertrags
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und Sparsamkeit verpflichtet, die Kosten der Verwaltung und
der Geschäftsführung in engen Grenzen zu halten.

(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen
Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) und die erforder-
lichen Nachträge auf.

(3) Der Wirtschaftsplan des nächsten .lahres ist dcm Aufsichts
rat bis zum-31. Oktobcr dcs laufenden Gcschäftsjahres zur
rcststellung ________________vorzulcgcn.

Eventuelle Nachträge sind zur Beschlussfassung rechtzeitig
vorzulegen.
Die Feststellung hat mehrheitlich, jedoch nicht gegen die
anwesenden Vertreter der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises zu erfolgen.

(4) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung
zugrunde zu legen und dem Aufsichtsrat und dcr Gcscll
schaftcrvcrsammlung zur Kenntnis zu bringen.

Jahresabschluss, Lagebericht
(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb von drci Monatcn nach

Ablauf cfcs Gesehäftsja-hrcs den Jahresabschluss (Jahresbilanz
mit Gewinn-und Verlustrechnung nebst Anhang) und den
Lagebericht nach den Vorschriften des HGB für große Kapital-
gesellschaften aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur
Prüfung vorzulegen.

neue Fassung

und Sparsamkeit verpflichtet, die Kosten der Verwaltung und
der Geschäftsführung in engen Grenzen zu halten.

(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen
Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) und die erforder-
lichen Nachträge auf.

(3) Der Wirtschaftsplan des nächsten Jahres ist der.Gesell-
schafterversammlung so rechtzeitig zur Beschlussfassung
vorzulegen, dass der Wirtschaftsplan mit Beginn des
Geschäftsjahres vollzogen werden kann.
Eventuelle Nachträge sind zur Beschlussfassung rechtzeitig
vorzulegen.
Die Beschlussfassung hat mehrheitlich, jedoch nicht gegen die
anwesenden Vertreter der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises zu erfolgen.

(4) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung
zugrunde zu legen und dem Aufsichtsrat und allen
kommunalen Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen.

§ 18
Jahresabschluss, Lagebericht
1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen

den Jahresabschluss (Jahresbilanz mit Gewinn-und
Verlustrechnung nebst Anhang) und den Lagebericht nach den
Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften auf-
zustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.

Anmerkungen

Die BezReg weist darauf hin, dass der
Wirtschaftsplan grundsätzlich so recht-
zeitig aufzustellen ist, dass er nach der
Beschlussfassung durch die Gesell-
schafterversammlung ab dem 01.01.
eines Wirtschaftsjahres vollzogen
werden kann.

Nach § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 b) GO
NRW ist die fünfjährige Finanzplanung
(und damit auch der Wirtschaftsplan)
„der Gemeinde", also den kommunalen
Gesellschaftern zur Kenntnis zu
bringen.
(Hinweis der BezReg)

Zu §§ 18, 19 des Gesellschafts-
vertrages:
Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW
sind der Jahresabschluss und der Lage-
bericht nach den Vorschriften des HGB
für große Kapitalgesellschaften aufzu-
stellen und zu prüfen.
Die bislang geltende Regelung ist daher
dem Grunde nach beizubehalten.
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Nach erfolgter Prüfung ist der Jahresabschluss mit dem
Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers
unverzüglich nach dessen Eingang dem Aufsichtsrat
vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang
der Unterlagen der Gesellschafterversammlung schriftlich über
die Prüfung des Jahresabschlusses zu berichten.

(3) Die Geselischafterversammlung hat inncrhalb von acht
Monatcn nach Ablauf dcs Gcschäftsjahrcs über die Feststellung
des Jahresabschlusses zu beschließen.

Dic Gcschäftsführung ist vcrpflichtct, den Prüfungsbcricht
des _________________________________________________________________Abschlussprüfcrs dcr Stadt Gummersbach und dcm Obcr

bergischcn ___________________________________________________________________Krcis.urwcrzüglich nach Eingangzu übcrscncicn.

( -S-)  Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des

Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts sind ortsüblich bekannt-
zumachen.

Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht
auszulegen und ist in der Bekatintmachung auf die Auslegung

neue Fassung

Im Anhang des Jahresabschlusses sind die den Mitgliedern
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats gewährten
Bezüge und Leistungszusagen nach Maßgabe des § 108 Abs. 1
Satz 1 Nr. 9 GO NRW individualisiert auszuweisen.
ln dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit ist auch zur
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur
Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Nach erfolgter Prüfung ist der Jahresabschluss mit dem
Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers
unverzüglich nach dessen Eingang dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang
der Unterlagen der Gesellschafterversammlung schriftlich über
die Prüfung des Jahresabschlusses zu berichten.

(3) Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb der
gesetzlichen Fristen über die Feststellung des

Jahresabschlusses zu beschließen.

(4-) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des

Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts sind unbeschadet der

Offenlegung im Bundesanzeiger ortsüblich bekanntzumachen.

Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht
auszulegen und ist in der Bekanntmachung auf die Auslegung

Anmerkungen

(Hinweis der BezReg)
Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 GO NRW
ist zu gewährleisten, dass die für die
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten
Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9
HGB der Mitglieder der Geschäfts-
führung, des Aufsichtsrates, des
Beirates oder einer ähnlichen
Einrichtung im Anhang zum Jahres-
abschluss jeweils für jede Personen-
gruppe sowie zusätzlich unter
Namensnennung die Bezüge jedes
einzelnenMitglieds dieser Personen-
gruppen unter Aufgliederung nach
Komponenten im Sinne des § 285
Nr. 9 a) HGB angegeben werden.
(Hinweis des OBK)

Nach § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 c) GO
NRW ist die Feststellung des Jahres--
abschlusses, die Verwendung des
Ergebnisses sowie das Ergebnis der
Prüfung cies Jahresabschlusses und des
Lageberichts unbeschadet der
gesetzlichen Offenlegungspflichten (§§
325 ff. HGB) öffentlich bekannt zu
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hinzuweisen. hinzuweisen.

Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss wird nach deh Vorschriften des HGB für
große Kapitalgesellschaften geprüft.
Bei der Erstellung des Prüfungsberichtes sind die nach § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Prüfungsfest-
stellungen zu treffen.
.übcr dic P-Füfung ist schriftlich zu bcrichten.

(2) Den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und Ober-
bergischer Kreis werden die sich aus § 54 Haushaltsgrund-
sätzegesetz ergebenen Rechte eingeräumt.

7

Gewinnverwendung

(1) In den Jahresabschlüssen festgestellte Gewinne können die
Stadt Gummersbach und der Oberbergischen Kreis und die
beteiligten Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen im
Verhältnis und bis zur Höhe der von ihnen jeweils ausge-

§ 19
Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des HGB für
große Kapitalgesellschaften geprüft.
Bei der Erstellung des Prüfungsberichtes sind die nach § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Prüfungsfest-
stellungen zu treffen.

(2) Den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und Ober-
bergischer Kreis werden die sich aus § 54 Haushaltsgrund-
sätzegesetz ergebenen Rechte eingeräumt.

§ 20
Gewinnverwendung

(1) ln den Jahresabschlüssen festgestellte Gewinne können die
Stadt Gummersbach und der Oberbergischen Kreis und die
beteiligten Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen im
Verhältnis und bis zur Höhe der von ihnen jeweils ausge-

Anmerkungen

machen und der Jahresabschluss und
der Lagebericht bis zur Feststellung des
folgenden Jahresabschlusses zur
Einsichtnahrne verfügbar zu halten,
wenn einer Gemeinde mehr als 50 %
der Anteile an einem Unternehmen
oder einer Einrichtung in Gesellschafts-
form gehören. Dies trifft vorliegend auf
die Stadt Gummersbach zu, sodass die
Bekanntmachungen in den Tages-
zeitungen „Oberbergische
Volkszeitung" und „Oberbergischer
Anzeiger" nach § 19 Abs. 2 der Haupt-
satzung der Stadt Gummersbach zu
voliliehen sind.
(Hinweis der BezReg)
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glichenen Verluste der letzten fünfJahre beanspruchen.

(2) Die lndustrie- und Handelskammer zu Köln ist am Gewinn

nicht beteiligt.

š 22

Verlustabdeckung
(1) Sowe'it aus dem Betrieb der Gesellschaft Jahresfehlbeträge

entstehen, sind diese vorrangig durch die Entnahme aus

anderen Gewinnrücklagen auszugleichen.

(2) Soweit ein solcher Ausgleich nicht möglich ist, sind die Stadt

Gummersbach, der Oberbergische Kreis, sowie die Stadt

Bergneustadt, die Stadt Waldbröl, die Stadt Wiehl, die

Gemeinde Engelskirchen, die Gemeinde Lindlar, die Gemeinde

Marienheide, die Gemeinde Morsbach, die Gemeinde

Reichshof und die WEG-Wipperfürther Wohnungs- und

Entwicklungsgesellschaft mbH - in diesem Gesellschaftsvertrag

"Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen" genannt -

während der Dauer ihrer Beteiligung an der Gesellschaft

verpflichtet, Verluste nach folgender Berechnungsmethode
auszugleichen:

Jahresfehlbetrag

./.

im Geschäftsjahr vorgenommene Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (§ 275

Abs. 2 Nr. 7 a HGB)

im Geschäftsjahr erfolgte Tilgungen auf langfristige Darlehen,

die zur Finanzierung von Anlagevermögen aufgenommen

wurden oder werden.

(3) Die Verpflichtung zur Verlustabdeckung nach Abs. 2 ist auf

neue Fassung

glichenen Verluste der letzten fünfJahre beanspruchen.

(2) Die lndustrie- und Handelskammer zu Köln ist am Gewinn

nicht beteiligt.

§ 21

Verlustabdeckung
(1) Soweit aus dem Betrieb der Gesellschaft Jahresfehlbeträge

entstehen, sind diese vorrangig durch die Entnahme aus

anderen Gewinnrücklagen auszugleichen.

(2) Soweit ein solcher Ausgleich nicht möglich ist, sind die Stadt

Gummersbach, der Oberbergische Kreis, sowie die Stadt

Bergneustadt, die Stadt Waldbröl, die Stadt Wiehl, die

Gemeinde Engelskirchen, die Gemeinde Lindlar, die Gemeinde

Marienheide, die Gemeinde Morsbach, die Gemeinde

Reichshof und die WEG-Wipperfürther Wohnungs- und

Entwicklungsgesellschaft mbH - in diesem Gesellschaftsvertrag

"Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen" genannt -

während der Dauer ihrer Beteiligung an der Gesellschaft

verpflichtet, Verluste nach folgender Berechnungsmethode

auszugleichen:

Jahresfehlbetrag

./.

im Geschäftsjahr vorgenommene Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (§ 275

Abs. 2 Nr. 7 a HGB)

im Geschäftsjahr erfolgte Tilgungen auf langfristige Darlehen,

die zur Finanzierung von Anlagevermögen aufgenommen

wurden oder werden. •

(3) Die Verpflichtung zur Verlustabdeckung nach Abs. 2 ist auf

Anmerkungen

lm Gesellschaftsvertrag kann zum
Veriustausgleich eine Nachschusspflicht
der Gesellschafter nach §§ 26 ff.
GmbHG vereinbart werden. Dabei gilt
nach § 26 Abs. 2 GmbHG der Gleich-
behandlungsgrundsatz, das heißt die
Nachschusspflicht ist grundsätzlich
nach dem Verhältnis der Geschäfts-
anteile festzusetzen. Eine sachlich
begründete Differenzierung ist jedoch
mit Zustimmung aller nachteilig
betroffenen Gesellschafter — stets
gegeben bei einem Gründungsstatut —

zulässig, vgl. Baumbach/Hueck,
GmbHG Kommentierung, 20. Auflage
2013, § 26 Rn. 6.
Die Hintergründe der vorliegenden
Verlustausgleichsregelung wurden der
BezReg bereits erläutert.
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insgesamt DM ___________400.000, jährlich beschränkt.
lm innenverhältnis erfolgt die Verlustabdeckung zwischen der
Stadt Gummersbach, dem Oberbergischen Kreis, den Städten/
Gemeinden/ kommunalen Unternehmen insgesamt im Ver-
hältnis 5:1:1 und innerhalb der zuletzt genannten Gruppe zu
gleichen Teilen.
Die Summe der jährlichen Verlustabdeckung nach Absatz 2 darf
somit für die Stadt Gummersbach DM ______________285.714,28, für den
Oberbergischen Kreis DM _____________57.142,86 sowie für jede(s) der
Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen DM C.349,21

nicht übersteigen.
Die nicht genannten Gesellschafter sind nicht zur Verlust-
abdeckung verpflichtet.

Auflösung der Gesellschaft

(1) lm Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die
Liquidation durch die Geschäftsführung, sofern nicht die
Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres
bisherigen Zwecks fällt das nach Abwicklung der Verbindlich-
keiten verbleibende Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe des
Stammkapitals an die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer
geleisteten Stammeinlagen.
Das über ihre Stammeinlagen hinaus vorhandene Gesell-
schaftsvermögen erhalten zunächst die Stadt Gummersbach

und der Oberbergische Kreis bis zur Höhe der von ihnen
eingezahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Weiteres Gesellschaftsvermögen fällt an die Gesellschafter im
Verhältnis ihrer geleisteten Stammeinlagen.

neue Fassung

insgesamt EUR 204.516,75 jährlich beschränkt.

lm lnnenverhältnis erfolgt die Verlustabdeckung zwischen der
Stadt Gummersbach, dem Oberbergischen Kreis, den Städten/
Gemeinden/ kommunalen Unternehmen insgesamt im Ver-
hältnis 5:1:1 und innerhalb der zuletzt genannten Gruppe zu
gleichen Teilen.'
Die Summe der jährlichen Verlustabdeckung nach Absatz 2 darf
somit für die Stadt Gummersbach EUR 146.083,39, für den
Oberbergischen Kreis EUR 29.216,68 sowie für jede(s) der
Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen EUR 3.246,30
nicht übersteigen.
Die nicht genannten Gesellschafter sind nicht zur Verlust
abdeckung verpflichtet.

§ 22

Auflösung der Gesellschaft

(1) lm Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die
Liquidation durch die Geschäftsführung, sofern nicht die
Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres
bisherigen Zwecks fällt das nach Abwicklung der Verbindlich-
keiten verbleibende Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe des
Stammkapitals an die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer
geleisteten Stammeinlagen.
Das über ihre Stammeinlagen hinaus vorhandene Gesell-
schaftsvermögen erhalten zunächst die Stadt Gummersbach
und der Oberbergische Kreis bis zur Höhe der von ihnen
eingezahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Weiteres Gesellschaftsvermögen fällt an die Gesellschafter im
Verhältnis ihrer geleisteten Stammeinlagen.

Anmerkungen
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§-24
6-fiätedungs-aufveand
Die Gescllschaft trägt die mit dcr Gründung vcrbundenen

Kosten (Notar und Gcrichtskosten) bis zur Höhe von DM

14.000, ____.

§ 25

Bekanntmachung
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im

Bundesanzeiger.

§-2-9

Schlussbestimmungen
(1) Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Besonderes

bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen,

insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der jeweils gültigen

Fassung.

{-2-)Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

rechtsunwirksam sein, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit

des Gesellschaftsvertrages im Übrigen nicht berührt.

Die nichtige Vorschrift ist durch eine ihrer wirtschaftlichen

Zweckbestimmung am nächsten kommende zu ersetzen.

neue Fassung

§ 23

Bekanntmachung
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundes-
anzeiger. Hiervon unberührt bleibt die Regelung in § 19 Abs. 5

dieses Gesellschaftsvertrages.

§ 24

SchlussbestimmunRen
(1) Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Besonderes

bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen,

insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der jeweils gültigen

Fassung.

(2) Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von

Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG

NRW) vom 09. November 1999 in seiner jeweils geltenden

Fassung sind entsprechend anzuwenden.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
rechtsunwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die

Rechtswirksamkeit des Gesellschaftsvertrages im Übrigen nicht

berührt..

Die nichtige Vorschrift ist durch eine ihrer wirtschaftlichen

Zweckbestimmung am nächsten kommende zu ersetzen.

Anmerkungen

vgl. Ausführungen zu § 19 Abs. 5 des
Gesellschaftsvertrages
(Hinweis der BezReg)

Bislang fehlt eine Regelung zur
Umsetzung der Ziele des Landesgleich-
stellungsgesetzes im Sinne des § Abs. 2
LGG NRW.
(Hinweis der BezReg)


